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Beantwortung der Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 26.07.2022 zum Ver-
trag Jugendpflege 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Beantwortung der Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 26.07.2022 „Vertrag 
Jugendpflege“ wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
1. Wie ist die Laufzeit des Vertrages? 
 

Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht 
sechs Monate vor Schluss des Kalenderjahres von einer der Vertragsparteien gekündigt 
wird. 

 
2. Wie sehe die Kündigungsfristen aus? 
 

Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate vor Ende des Kalenderjahres und bedarf der 
Schriftform. 

 
3. Welche städtischen Gremien wurden über die mögliche Kündigungsmöglichkeit informiert 

und wer entscheidet über eine Fortführung des Vertrages? 
 
 Am 14.03.2011 wurde durch den Magistrat erstmalig die für ein Jahr befristete Vereinba-

rung mit dem Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe e.V. beschieden. Somit wurde 
ebenfalls über die Kündigungsmöglichkeit informiert. 

 In der Magistratssitzung am 24.04.2012 und in der Ausschusssitzung für Soziales, Jugend 
Kultur, Sport- und Schulfragen am 30.05.2012 wurde über eine unbefristete Vereinbarung 
mit einer jährlichen Kündigungsfrist beschieden. 

  
 Die Zusammenarbeit gestaltete sich von Beginn an überaus positiv und die Jugendarbeit 

der Stadt Usingen wurde und wird stets im Sinne der Stadt Usingen durchgeführt. Die Ko-
operation erfolgt in engem Austausch mit dem zuständigen Fachamt, so dass die inhaltliche 
Ausrichtung stets transparent ist und ebenso mitgestaltet werden kann.  
Ein weiterer Vorteil für die Stadt Usingen ist die Kostenneutralität mittels dieser Vereinba-
rung. Es fallen also weder zusätzlichen Kosten an noch entsteht ein zusätzliches Risiko für 
die Stadt Usingen.  
Aufgrund dieser langjährigen und stets großartigen Zusammenarbeit verlängert sich der 
Vertrag lt. Vertragsklausel. 
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Sollte sich ein solch großer Mangel in der Kooperation für die Stadt Usingen darstellen und 
sich für eine Beendigung der Vereinbarung ausgesprochen werden, wird nach Rückspra-
che mit dem Bürgermeister eine Beschluss-Vorlage durch das Fachamt erstellt, die mit ent-
sprechender Sachdarstellung im Magistrat und SJK behandelt werden wird. 

 
4. Wer hat die Aufstockung auf zwei Stellen beschlossen und wann wurde der Vertrag dazu 

geändert? 
 
 Die Stellenerhöhung wurde in der Haushaltsplanung für 2017 aufgrund eines höheren Be-

darfs und der nicht ausreichenden Stellenbesetzung von 1,5 auf 2 Stellen erhöht, im Zuge 
des Haushaltsplans 2017 erläutert und von der Stadtverordnetenversammlung beschlos-
sen. 

 Siehe hierzu Anlage 2. 
 
5. Warum werden die möglichen Personalkosten seit dem Haushalt 2020 nicht mehr separat 

ausgewiesen? 
 

Die Kosten für die Jugendpflege werden separat aufgeführt. Da dies für die Stadt Usingen 
keine Personalkosten sind, wurde und wird die JJ unter folgenden Konten im Haushalt ge-
führt: 

 
6179000 And. sonstige Aufw. f. bezogene Leistungen 
04362100 Förderung von Jugendlichen 
362110 Jugendpflege 

 
6. Welche Personalkosten sind in den Jahren 2020 bis 2022 veranschlagt worden und wie 

haben sich die Personal- und Sachkosten aus dem Vertrag entwickelt? 
 

Jahresergebnis 2020:     122.605,02 Euro 
Jahresergebnis 2020 nach Umschlüsselung: 122.605,02 Euro 
Ansatz 2021:      122.000,00 Euro 
Ist 2021, Stand 30.06.2021:    125.775,56 Euro 
Stellungnahme 2021:     Gehälter Jugendpflege, Abrechnung JJ 
Ansatz 2022:      130.000,00 Euro 
Stellungnahme 2022:     Gehälter Jugendpflege, Abrechnung JJ 

 
 
 
 
Haushaltsrechtlich geprüft: 
 
  
  
 
 
Steffen Wernard Reiner Greve  
Bürgermeister Amtsleitung Kultur & Soziales  
 
 
Anlage(n): 

(1) Anfrage Bündnis 90-DIE GRÜNEN-Jugendpflege Stellen 
(2) Haushaltsplan 2017-Jugendpflege 



IM USINGER STADTPARLAMENT
FRAKTIONSSPRECHERIN ELLEN ENSLIN

USINGER STR. 77. TEL. 06081/16947 & FAX 06081/16957

An den Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Christoph Holzbach
Rathaus
Wilhelmjstraße 1
61250 Usingen

Per Mail
26.07.2022

Anfrage nach § 16 Geschäftsordnung der Usinger Stadtverordnetenversammlung zum
Vertrag Jugendpflege

Sehr geehrter Herr Dr. Holzbach,

durch den Vertrag mit dem Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e. V. (2011) wurde durch
Magistratsbeschluss, ohne Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, die
Jugendarbeit an einen privaten Träger übertragen. Die Personalkosten orientierten sich an
den 1,5 Planstellen im städtischen Stellenplan nach dem Vertrag. Dann wurden die
Planstellen auf zwei erhöht. Bis heute konnte der Vertrag von der Grünen Fraktion nicht
eingesehen werden. Wir haben dazu folgende Fragen:

1. Wie ist die Laufzeit des Vertrages?
2. Wie sehen die Kündigungsfristen aus?
3. Welche städtischen Gremien wurden über die mögliche Kündigungsmöglichkeit

informiert und wer entscheidet über eine Fortführung des Vertrages?
4. Wer hat die Aufstockung auf zwei Stellen beschlossen und wann wurde der Vertrag

dazu geändert?
5. Warum werden die möglichen Personalkosten seit dem Haushalt 2020 nicht mehr

separat ausgewiesen?
6. Welche Personalkosten sind in den Jahren 2020 bis 2022 veranschlagt worden und

wie haben sich die Personal- und Sachkosten aus dem Vertrag entwickelt.

Mit freundlichen Grüßen

Ellen Enslin
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/DIE GRÜNEN
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